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Aufgabenstellung 

 

Brandwände verschiedener Ausführung 

Nach § 30 Absatz 5 der Musterbauordnung (MBO) und der Landesbauordnung Nord-
rhein-Westfalen (BauO NRW 2018) sind Brandwände mit drei verschiedenen Ausfüh-
rungen des oberen Anschlusses zulässig. Vergleichen sie die Wirksamkeit der drei 
verschiedenen Ausführungen und stellen sie deren jeweilige Vor- und Nachteile de-
tailliert gegenüber. 

Leiten sie daraus Anwendungen, Anwendungsgrenzen und geeignete Kompensati-
onsmaßnahmen ab und begründen sie diese nachvollziehbar. 
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Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden Brandwand-Dachanschlüsse betrachtet, die schon über 60 
Jahre in der MBO und der BauO NRW festgeschrieben sind. 

Nach einer kurzen Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen zu Brandwänden und 
Baustoffen, erfolgt die detailreiche Betrachtung der drei Ausführungsformen. Der da-
raus resultierende Vergleich zieht bautechnische, aber auch einsatztaktische Einflüs-
se in Betracht.  

Von der technischen und rechtlichen Erläuterung werden die Vor- und Nachteile be-
schrieben. Sehr eindeutig kann dabei ein Brandwand-Dachanschluss als bestmögli-
che Ausführung benannt werden. Entscheidend ist hier die erfolgreiche Unterbindung 
von Wärmeübertragungseffekten.   

Die Thematik wird nicht nur aus Sicht der Feuerwehr betrachtet. Auch die Belange 
der am Bau Beteiligten sind ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit.  

Dieser Beitrag ist aber auch ein klares Bekenntnis zur Einigkeit zwischen Schutzziel-
definition und der Feuerwehreinsatztaktik. Die gemeinsame Schnittmenge aus bei-
den „Gewerken“ führt zum Einsatzerfolg und somit zur Erfüllung der höchsten staatli-
chen Aufgabe, die körperliche Unversehrtheit der Bürger zu schützen. 

So lassen sich aus den Anwendungsbeispielen und Anwendungsgrenzen auch 
Kompensationsmaßnahmen ableiten, die allesamt ein konsequentes Durchsetzen 
der bautechnischen und einsatztaktischen Möglichkeiten erfordern.  
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1.0 Einleitung 

1.1 Einführung 

Der Ausdruck Brandwand bezeichnet eine feuerbeständige Wand, die die Ausbrei-
tung eines Gebäudebrandes, nach außen oder über das Dach hinaus, aufhalten soll. 
Es handelt sich demnach um eine räumliche und bauliche Trennung von Gebäuden 
und Gebäudeteilen. [1] 

Die Anforderungen an Brandwände und deren Dachabschlüsse werden durch die 
Gesetzgebung geregelt und durch die am Bau Beteiligten, der Bauaufsicht und den 
Brandschutzdienststellen, allgemein auch Gefahrenvorbeugung genannt, umgesetzt 
und überwacht. 

Maßgebend hierfür sind die Musterbauordnung (2016) und die Bauordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (2018), die im § 30 Abs. 5 diese Anforderungen vorgeben. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich Teile der BauO NRW, u.a. besagter Para-
graph, derzeit in Revision befinden [2]. 

Die am Bau Beteiligten müssen Kundenwünsche, rechtliche Regelungen und die 
technische Ausführung von Brandwand und Dachanschluss im Bauprojekt sowie die 
Belange des abwehrenden Brandschutzes vereinigen. Dabei stehen die Bauaufsicht 
und die Brandschutzdienststellen überwachend, aber auch beratend zur Seite.   

Die Feuerwehren haben im System der vorbeugenden und abwehrenden Maßnah-
men zur Verhinderung der Brandausbreitung und der Durchführung wirksamer 
Löschmaßnahmen eine zentrale Rolle, werden diese doch operativ direkt am Bauteil 
Brandwand an der Einsatzstelle tätig. 

Die rechtlichen Bedingungen stehen im Fokus dieser Arbeit. Sie beziehen sich auf 
die Brandwände, sowohl in Form der Gebäudeabschlusswände, als auch der Trenn-
wände eines Brandabschnittes (innere Brandwand), sowie deren Dachanschlüsse 
[1].  

Auch wenn rechtliche Rahmenbedingungen einen großen Teil der Anforderungen 
ausmachen, sollte die Errichtung, also die Fertigstellung der Bauprojekte, nicht außer 
Acht gelassen werden. Denn letztlich ist für die Erfüllung der Schutzziele nach § 14 
der Musterbauordnung ein Zusammenspiel aus Bauordnungsrecht und Gefahrenab-
wehrrecht erforderlich.  

Durch eine umfangreiche Literaturrecherche und Gespräche mit renommierten Fach-
leuten wurde das Portfolio der Regelwerke und praktischen Erfahrungen zusammen-
getragen. Die verschiedenen Ausführungsformen der Brandwand-Dachanschlüsse 
können so in dieser Arbeit detailliert vergleichen werden, um letztlich geeignete 
Kompensationsmaßnahmen abzuleiten. 
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1.2 Schutzziele 

Schutzziele werden durch die Musterbauordnung (MBO) und die Bauordnungen der 
Länder (LBO) definiert. Es erfolgt hierbei eine Festlegung, welches Sicherheitsniveau 
durch Bauwerke und bauliche Anlagen gegeben sein muss. Eine Risikoreduzierung 
auf null ist empirisch unmöglich. Die MBO führt im sogenannten Sicherheitspara-
graph 14 aus: „Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass der Entstehung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und 
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbei-
ten möglich sind.“ Für die Entstehung von Bränden sind neben fahrlässiger oder vor-
sätzlicher Brandstiftung vor allem Elektrizität, Überhitzung oder offenes Feuer ver-
antwortlich [3]. Um eine Brandentstehung zu verhindern eignen sich bauliche Maß-
nahmen allerdings zumeist nicht. Die Ausbreitung von Bränden kann durch die Ein-
teilung von Gebäuden in Abschnitte und durch raumabschließende Bauteile mit 
Brandschutzeigenschaften verhindert oder dieser zumindest entgegengewirkt wer-
den. Die Rettung von Menschen und Tieren, im baurechtlichen Sinne ist hier die Ei-
genrettung gemeint, kann durch kurze Wege ins Freie, eine frühzeitige Alarmierung 
sowie eventuelle Kennzeichnungen von Rettungswegen wirkungsvoll baulich ermög-
licht werden [1]. Für die Rettung von Personen mit eingeschränkter Mobilität, wie z. 
B. Rollstuhlfahrer*innen oder pflegebedürftige Menschen können hier besondere An-
forderungen entstehen. Ein weiteres Schutzziel (siehe Tabelle 1) ist es, wirksame 
Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Der Einbau von beispielsweise Löschwasserlei-
tungen oder Maßnahmen zur Rauchfreihaltung oder Entrauchung sind hierbei zu 
nennen. Die Dimensionierung einer Feuerwiderstandsdauer erlaubt es der Feuer-
wehr abzuschätzen, ob ein Bauteil auch nach längerer Brandeinwirkung standhält 
oder ob von einem Einsturz auszugehen ist. Über die grundsätzlichen Schutzziele 
hinaus kann es für bestimmte Gebäude individuell festgelegte Schutzziele geben, 
welche besondere Brandschutzmaßnahmen notwendig machen. So ist der Schutz 
von besonderen Kulturgütern, hohen Sachwerten oder empfindlichen technischen 
Einrichtungen baurechtlich nicht grundsätzlich definiert und kann im Einzelfall höhere 
Anforderungen begründen (vgl. §51 Sonderbauten MBO). 

Schutzziel 1: Vorbeugung der Entstehung von Feuer und Rauch 

Schutzziel 2: Vorbeugung der Ausbreitung von Feuer und Rauch 

Schutzziel 3: Ermöglichung der Rettung von Menschen und Tieren 

Schutzziel 4: Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten 

 

 

1.3 Brandwand 

Stadtbrände waren noch Anfang des 19. Jahrhunderts gefürchtete Katastrophen, die 
es mit allen Mitteln zu verhindern galt [4]. Noch bevor leistungsfähige Feuerwehren 
gegründet wurden war bekannt, dass stabile Mauern die Fähigkeit besitzen, ein Feu-

Tabelle 1: Schutzziele 
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er in seiner Ausbreitung zu behindern. Diese Erkenntnis führte zur Errichtung von 
Mauern (seit 1910 in der preußischen BauPolVO erwähnt [4]) mit dem Ziel, eine 
Ausbreitung von Feuer und Rauch im Brandfall zu unterbinden. Dabei können die 
sogenannten Brandwände als tragende, sowie als nichttragende Bauteile errichtet 
werden. Brandwände haben sich bei vielen Brandereignissen bestens bewährt. Herr 
Maiworm führt aus, dass sich Brandwände als „Last Line of Defence“ [5] beschreiben 
lassen.  

1.4 Grundlagen 

Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden 
oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte eine Ausbreitung von Feuer 
und Rauch verhindern. Das Konzept der Abschnittsbildung, auch um wirksame 
Löschmaßnahmen zu ermöglichen, findet sich ebenfalls im Paragraph 30 der MBO. 
Gleichzeitig wird dort definiert, wann Brandwände zu errichten sind: 

 Brandwände müssen grundsätzlich errichtet werden, wenn der Abstand zur 
Grundstücksgrenze weniger als 2,50 m beträgt. 

 Zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von höchstens 40 m. 
 Zur Unterteilung in Brandabschnitte in je 10.000 m3 Rauminhalt bei landwirt-

schaftlichen Gebäuden. 
 Zwischen Wohn- und landwirtschaftlichen Gebäudeteilen. 

Die MBO beschreibt nicht nur wann Brandwände zu errichten sind, sie lässt auch 
alternative Ausführungen zu.  

1.5 Alternativen 

Brandwände sind feuerbeständige Mauern aus nichtbrennbaren Baustoffen, welche 
zusätzlich eine definierte mechanische Belastbarkeit aufweisen. Paragraph 30 der 
MBO beschreibt die grundsätzlichen Anforderungen an eine Brandwand und stellt die 
Kriterien für eine Errichtung dar: 

 Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung 
feuerbeständig sein. 

 Gebäudeabschlusswände müssen als Brandwände ausgeführt werden, wenn 
der Abstand zur Grundstücksgrenze weniger als 2,50 m beträgt.  

 Brandwände müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. 
 Öffnungen sind in Brandwänden grundsätzlich unzulässig 
 Brandwände dürfen nicht mit brennbaren Baustoffen unterbrochen werden. 
 Brandwände müssen grundsätzlich 30 cm über Dach geführt oder mittels je-

weils 50 cm auskragenden Platte in feuerbeständiger Ausführung errichtet 
werden. Für Gebäude der GK 1-3 reicht eine Ausführung bis dicht unter die 
Dachhaut. 

 Brandwände müssen in allen Geschossen übereinander angeordnet sein. 
 Bei Gebäuden, die über Eck zusammenstoßen, muss der Abstand der Brand-

wand von der inneren Ecke 5 m betragen. 
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1.6 Abstufungen 

Die MBO lässt abhängig von der Gebäudeklasse (GK)1 Abstufungen in Bezug auf 
Brandwand und Dachanschlussart zu: 

 Für den Dachbereich sind die Anforderungen der MBO an Bauteile wie 
Trennwände niedriger. Deshalb müssen kompensatorische Maßnahmen dafür 
Sorge tragen, dass eine Brandausbreitung über Dach nicht erfolgt. Dies kann 
durch eine über Dach führende Brandwand oder mittels einer feuerbeständi-
gen Auskragung von jeweils 50 cm beidseits erfolgen. 

 Es genügt in den Gebäudeklassen 1 bis 3 eine hochfeuerhemmende, also mit 
60 min. Feuerwiderstand dimensionierte Wand. Wird ein Bauwerk der Gebäu-
deklasse 4 zugerechnet, muss die Wand zusätzlich einer definierten mechani-
schen Belastung standhalten. 

 Alle Öffnungen, die bei inneren Brandwänden ausnahmsweise zulässig sind, 
müssen in derselben Feuerwiderstandsklasse geschottet oder mit entspre-
chenden Feuerschutzabschlüssen versehen werden. 

 Brandwände können mit alternativen Dachanschlüssen ausgeführt werden. 
 In Ausnahmefällen kann vom Grundsatz, dass die Brandwand in allen Ge-

schossen übereinander angeordnet sein muss, abgewichen werden. Eine ge-
schossweise versetzte Anordnung kann unter Auflagen erfolgen. [1] 

1.7 Prüfung 

Bauprodukte werden entsprechend ihrer Brennbarkeit sowie ihrer Feuerwiderstands-
dauer in unterschiedliche Baustoffklassen und Feuerwiderstandsklassen eingeteilt. 
Die Klassifizierung erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland über die DIN 4102 so-
wie über die DIN EN 13501. Eines der wichtigsten Kriterien für die Beurteilung von 
Baustoffen und Bauteilen ist ihr Verhalten im Brandfall. Brandwände müssen der 
Prüfnorm DIN EN 4102-3 entsprechen, oder mit den klassischen Brandwänden aus 
der DIN 4102-4 Ziffer 4.8 übereinstimmen. 

1.7.1 Baustoffe 

Ein Baustoff ist ein aus nur einem einzigen Stoff bestehendes Material und wird zum 
Errichten von Bauwerken und Gebäuden benutzt. Dabei kommen Baustoffe sowohl 
in ihrer ursprünglichen Form als auch als weiterverarbeitetes Produkt (Bauprodukt) 
zum Einsatz. Die brandschutztechnische Einstufung von Baustoffen erfolgte bisher 
nach der DIN 4102-1. Dort wird zwischen nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) und 
brennbaren Baustoffen (Klasse B) unterschieden. Durch die Europäische Kommissi-
on wurde im Jahr 2000 ein neues Klassifizierungssystem eingeführt, welches sich in 
der DIN EN 13501 wiederfindet. Eine Einstufung in die sogenannten Euroklassen 
erfolgt entweder über die festgelegten Prüfverfahren oder bei bewährten Bauproduk-

                                            

1 Die Einteilung von Gebäuden in Klassen richtet sich nach Höhe und Fläche der Nutzungseinheiten. 
Je höher die Gebäudeklasse, desto höher die Anforderungen an Baustoffe und Bauteile [1]. 
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ten über Tabellen. So sind Beton, Ziegelstein oder keramische Erzeugnisse bei-
spielsweise den nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A1 zugeteilt. Diese Eintei-
lung macht einen Nachweis über das Brandverhalten entbehrlich (siehe Tabelle 4). 

Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen diente bisher die DIN 
4102-1. Die Entscheidung vom 08.02.2000 der Europäischen Kommission regelt die 
Klassifizierung auf europäischer Ebene (siehe Tabelle 5). 

Bauteile, also auch Brandwände, bestehen aus Baustoffen. Die brandschutztechni-
sche Einstufung eines Baustoffes lässt jedoch keinen Schluss auf das Brandverhal-
ten eines Bauteils zu. Bauteile werden deshalb entsprechend ihrer Klassifizierung 
durch Brandversuche in Feuerwiderstandsklassen eingeteilt. 

1.7.2 Bauteile 

Bauteile setzen sich aus mindestens zwei oder mehreren Baustoffen zusammen. Als 
Bauteile dieser Norm gelten z.B. Wände, Decken, Stützen, Treppen oder Unterzüge. 
In Bezug auf die Standhaftigkeit von Bauteilen ist die Aussage über die Brennbarkeit 
auch nicht aussagekräftig genug. Stahlbauteile beteiligen sich z.B. nicht am Brand-
geschehen, verlieren aber schon nach kurzer Brandeinwirkung ihre Stabilität. Holz 
hingegen beteiligt sich am Brandgeschehen, kann aber über eine ausreichende Di-
mensionierung lange seine statisch erforderlichen Qualitäten behalten. Daher werden 
entsprechend der nationalen DIN 4102 und der europäischen DIN EN13501 Bauteile 
entsprechend ihrer Prüfung in Feuerwiderstandsklassen eingeteilt. Die Zahl gibt da-
bei an, wieviel Minuten das Bauteil im Brandversuch entsprechend der festgelegten 
Prüfkriterien standgehalten hat. Aus der DIN 4102 ergeben sich die Feuerwider-
standsklassen: 

 F 30:  Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten, feuerhemmend, 
 F 60:  Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten, hochfeuerhemmend, 
 F 90:  Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, feuerbeständig2, 
 F 120:  Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten, 
 F 180: Feuerwiderstandsdauer von 180 Minuten. 
 

Die DIN 4102 kennt weiterhin Bezeichnungen wie R90 (Brandschutzisolierungen) 
oder K90 (Brandschutzklappen), die ebenfalls die Feuerwiderstandsdauer von defi-
nierten Bauteilen angeben, hier aber nicht weiter betrachtet werden. Bei der Prüfung 
nach DIN 4102 wird die Tragfähigkeit (Gebrauchs- und Eigenlast), der Raumab-
schluss (sofern Prüfkriterium des Bauteils) sowie die Wärmedämmung (sofern Prüf-
kriterium des Bauteils) eines Bauteils in Gänze geprüft. Die Prüfung gilt als nichtbe-
standen, sobald ein Kriterium nicht erreicht wird.  

                                            

2 Die Begriffe feuerhemmend, hochfeuerhemmend und feuerbeständig stammen aus der MBO. 
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Eine Klassifizierung der Brandwand nach DIN 4102-2 ist also F90+M, dabei steht 
F90 für Feuerwiderstand 90 Minuten und das M für die nachgewiesene Standsicher-
heit bei einer zusätzlichen mechanischen Belastung. 

Für die Beschreibung des Feuerwiderstands teilt die DIN EN 13501 den Feuerwider-
stand unabhängig von der Funktion des Bauteils ein. Vielmehr werden die brand-
schutztechnisch relevanten Eigenschaften der Bauteile oder der Bauprodukte sowie 
ihr Feuerwiderstand in Minuten klassifiziert. Dabei werden die Kriterien Tragfähigkeit 
(R), Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) unterschieden. 

Die Staffelung der Feuerwiderstandsdauer ist feingliedriger als bei der DIN 4102 und 
wird mit den folgenden Zahlen angegeben: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 und 
360 Minuten. 
Weitere Möglichkeiten einer Klassifizierung ergeben sich durch Zusätze wie z.B.: 

 Begrenzung der Wärmestrahlung (W), 
 Mechanische Stabilität (M), 
 Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit (S), 
 Selbstschließend (C), 
 Aufrechterhaltung der Energieversorgung (P). 
 

Tragende Brandwände werden somit nach DIN EN 13501 als REI 90-M bezeichnet, 
nichttragende Brandwände als EI 90-M.  

1.8 Sonderfälle3 

1.8.1 Wände anstelle von Brandwänden 

„Wände anstelle von Brandwänden“ sind Brandwände die im Wesentlichen für die 
Gebäudeklassen 1 – 4 zulässig sind. Diese Wände werden wie folgt unterteilt: 

 Wände, die auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuer-
hemmend sind F60-A+M oder REI60-M: GK 4, 

 Wände, die hochfeuerhemmend sind F60-A oder REI60: GK 1 – 3, 
 Gebäudeabschlusswände, die von innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-

higkeit feuerhemmender Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwider-
standsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben (F30-F90 oder REI30-
REI90): GK 1 - 3.  

1.8.2 Bauart einer Brandwand 

Bei der „Bauart einer Brandwand“ handelt es sich um eine gemäß § 30 Abs. 3 MBO 
zulässige, alternative Ausführung einer Brandwand. Im Unterschied zur klassischen 
Variante ist ein über die Dachhaut hinausführen nicht zwingend erforderlich. Türöff-

                                            

3 Die Kurzbezeichnungen beziehen sich jeweils auf das Beispiel tragende Wände. 
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nungen sind auch unterhalb der Feuerwiderstandsklasse T 90 zulässig.  Nur die 
Stoßbeanspruchung bleibt als maßgebliches Prüfkriterium für herkömmliche Brand-
wände erhalten. Um diesen Kriterien zu genügen, sind die Wände in der Regel so 
massiv ausgeführt, dass sie dadurch ohnehin eine höhere Feuerwiderstandsklasse 
erreichen. [6] 

1.8.3 Komplextrennwände 

Komplextrennwände sind in den technischen Bestimmungen der Versicherungswirt-
schaft beschrieben und nicht baurechtlich begründet [7]. Für diese Wände bestehen 
wesentlich höhere Anforderungen. Komplextrennwände müssen einen Feuerwider-
stand von 180 Minuten gewährleisten, einer höheren dreimaligen Stoßbeanspru-
chung standhalten und werden bis zu 80 cm über Dach geführt. Die Kurzbezeich-
nung lautet F 180-A oder REI 180-M. Deshalb findet diese besondere Ausführung 
nur in der Fußnote der DIN 4102-3 Erwähnung. 

1.9 Brandabschnitte 

Abstand und Abschottung sind die häufig zitierten Maßnahmen, die zur Erfüllung des 
zweiten Schutzzieles dienen. Dabei ist der Abstand zum Nachbargrundstück und 
Nachbargebäude als äußerer Brandabschnitt zu sehen, der durch Gebäudeab-
schlusswände der Nachbarobjekte gewährleistet wird. Innere Brandwände unterteilen 
ausgedehnte Gebäude in ihrem Inneren nach maximal 40 m Länge. Auf diese Weise 
kommt es zu Brandabschnittsgrößen von 1.600 m² [1], [8]. Dabei ist die Geometrie 
der Gebäude entscheidend. Bei Gebäuden in Form eines Quadrates oder eines 
Rechteckes sind die Anordnungen von Brandwänden und somit das Ermöglichen 
wirksamer Löscharbeiten unproblematisch. Der Abstand von 40 m lässt sich bis zur 
„Preußischen Einheitsbauordnung (EBO)“ v. 25. April 1919 zurückverfolgen. Schon 
damals war vorgeschrieben, dass „Brandmauern [..] herzustellen [sind] […] in ausge-
dehnten Gebäuden mindestens in Abständen von 40 m“ (§ 14 EBO). Dieser Abstand 
wurde sowohl in die erste Fassung der Musterbauordnung übernommen (§ 36 Abs. 2 
Nr. 3 MBO 1960) als auch in die erste Fassung der Landesbauordnung (§ 32 Abs. 6 
Nr. 3 BauO NW 1962). Da § 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauO NRW 2018 dem Schutzziel 
der Vorbeugung der Ausbreitung von Feuer und Rauch dient und darauf abzielt, dass 
ein Brandereignis innerhalb eines Brandabschnitts für die Feuerwehr beherrschbar 
bleibt, ist das MBHKG NRW zu dem Schluss gekommen, dass der Abstand von 40 m 
aus der Eindringtiefe der Feuerwehr bzw. der Wurfweite eines Strahlrohres von ca. 
20 m resultiert (Löschangriff von zwei Seiten, d. h. 2 x 20 m = 40 m) [9]. 

1.10 Brandwand und Dach 

Das Dach muss vielen technischen Anforderungen gerecht werden. Vom Wetter-
schutz gegen Regen, Hagel und UV-Strahlung über Wärme- und Schallschutz bis hin 
zum Brandschutz. Das Dach ist das Gesamtkonstrukt aus Tragwerk, Unterkonstruk-
tionen wie Schalung oder Lattung, Dämm- und Sperrschichten und der Dachhaut. Es 
bildet den oberen Abschluss von Gebäuden oder die Decke eines Dachraumes (z.B. 
beim Flachdach), Dabei kann es sich über Aufenthaltsräumen befinden oder den Ab-
schluss von Dachböden oder Dach-Hohlräumen darstellen. Dachböden, die nach 
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Baurecht nicht als Aufenthaltsraum dienen, gelten auch nicht als Geschoss (§32 
MBO).  

Die MBO beschreibt im § 32, dem Abschottungsprinzip entsprechend, eine Wider-
standsfähigkeit der harten Bedachung von außen durch Flugfeuer und strahlende 
Wärme. Das Gegenteil zur harten Bedachung bildet der Begriff „weiche Bedachung“. 
Dieser Begriff findet sich nicht in den Baurechtsbestimmungen. Er stammt aus den 
Beschreibungen der zulässigen Kriterien, wenn die Anforderungen an die harte Be-
dachung nicht erfüllt werden können. Er hat sich durch die Bau- und Brandschutzlite-
ratur als geeignet erwiesen. Die für die weiche Bedachung zulässigen Kriterien sind 
im §32 MBO Abs. 2 detailreich beschrieben und verweisen grundsätzlich auf die Ein-
haltung von Abständen zwischen Gebäuden mit dieser Art der Bedachung. Diese 
Prinzipien vereinen sich auch im Anschluss von Brandwand an das Dach. Abstände 
werden durch die vorgegebenen Brandabschnittsgrößen bestimmt, die Art der 
Brandwand und die des Dachanschlusses werden durch die Gebäudeklasse oder 
bautechnischer Vorgaben bestimmt. Zur qualitativen Bemessung wird in dieser Arbeit 
beschrieben, wie zuverlässig eine Ausbreitung von Feuer und Rauch über Dach 
durch die unterschiedlichen Ausführungen der Brandwände verhindert werden kann. 

1.11 Die Brandausbreitung über den Dachanschluss 

In diesem Kapitel wird die nicht Einhaltung des Schutzzieles 2 (Verhinderung der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch, siehe Tabelle 1) über den Brandwand-
Dachanschluss aus wissenschaftlicher Sicht beschrieben. Zur Beschreibung der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch dienen die physikalischen Effekte der Wärme-
übertragung. Von der Zündung eines kleinen Bereiches (bei Baustoffen schwankt die 
Zündtemperatur um 300 °C [8]) bis zum Übergreifen auf einen Brandabschnitt oder 
ein Nachbargebäude sind es stets Wirkungen und Wechselwirkungen der Wärme-
übertragungseffekte, die die Ausbreitung ermöglichen. Dies sind die Wärmeleitung, 
Wärmeströmung und Wärmestrahlung. Wärmeleitung ist die Wärmeübertragung 
durch feste Körper. Die Wärmeströmung oder Wärmekonvektion erfolgt grundsätzlich 
über die Luftatmosphäre. Es kommt durch große Temperaturunterschiede zu Strö-
mungseffekten, die durch Wind oder Druckunterschiede der Luftmassen in Gebäu-
den beeinflusst werden. Auch die Ausbreitung von Rauch ist eine Form der Wär-
meströmung. Die markantesten Effekte der „Rauch-Wärmeströmung“ sind in fest-
stoffbefeuerten Wärmegewöhnungsanlagen bei der Flashover-Simulation zu be-
obachten. Durch die Wärmeströmung entsteht Thermik, die glühende oder gar bren-
nende Teile mitreißen kann, das Flugfeuer. Die Wärmestrahlung ist eine medienun-
abhängige Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. So kann Strahlung 
grundsätzlich abgeschirmt werden, aber ihre Wirkung geht in alle Richtungen. Eine 
hohe Brandtemperatur hat hohe Strahlungsenergie zur Folge. Andere Brandausbrei-
tungseffekte wie Herabfallen, -fließen oder –tropfen von brennenden Materialien oder 
Stichflammen und Explosionserscheinungen sind für den Feuerübergriff über den 
Brandwand-Dachanschluss von geringerer Bedeutung [8]. Das zu beschreibende 
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Schadensbild für den Feuerübergriff sieht für alle drei Dachanschlüsse4 gleich aus. 
Ein Brand auf einer Seite der Brandwand oder der Dachkonstruktion zerstört diese 
und wird in Folge von Brandausbreitungseffekten auf die noch nicht betroffene Seite 
des Daches, also der Brandwand, übergreifen bzw. dies versuchen.  

Dabei lassen sich drei Szenarien unterscheiden:  

 die Brandeinwirkung von außen auf die Dachhaut,   
 Feuerübergriff vom Nachbargebäude durch Flugfeuer oder strahlende Wärme, 
 Brandeinwirkung aus dem Rauminneren auf die Unterseite der Dachkonstruk-

tion. [10] 

Der Begriff Dachhaut ist auf unterschiedliche Weise definiert. In einigen Quellen wird 
die Dachhaut als die Schicht des Daches bezeichnet, die den Witterungsschutz / Re-
genschutz der Dachkonstruktion darstellt.  Ein Sprachgebrauch, der sich bereits in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet: „… die getragenen Dachdeckung, als 
das Schutzmittel gegen Witterungseinflüsse im Gegensatz zum tragenden Dachge-
rüst.“ [11]. Üblicherweise beginnt die Dachhaut beim Satteldach mit der Unterspann-
bahn, also oberhalb des Sparrens. Dazu gehört dann noch die Lattung / Konterlat-
tung und die Eindeckung (z. B. Dachziegel). Die Unterspannbahn führt durchgedrun-
genes Wasser zur Regenrinne ab. Daher zählt man sie ebenfalls zur Dachhaut. Aus 
Sicht des Brandschutzes funktioniert diese Definition aber nicht, denn die Brandwand 
würde, im Fall der Gebäudeklasse 1 – 3, ihre Funktion verfehlen. Da wäre die Dach-
haut (entsprechend § 30 MBO Abs.5) eigentlich die Dachdeckung, sprich der Ziegel, 
die Schindel oder das Blech. Geht die Brandwand nur bis zur Unterspannbahn, kön-
nen Feuer und Rauch ungehindert von einem Brandabschnitt in den anderen über-
gehen. Also muss der Bereich oberhalb so gedämmt und ausgebildet werden, dass 
kein Feuerüberschlag erfolgt, aber gleichzeitig keine Wärmebrücke entsteht [12]. Der 
Erfolg der Brandbekämpfung im Falle der Brandausbreitung über den Dachanschluss 
hängt von vielen Faktoren ab. Zahl der zu rettenden Menschen, Brandlast, Zugäng-
lichkeiten, Löschwasserversorgung uvm. Im Sinne dieses Kapitels stehen das 
Brandereignis und die Feuerwiderstandsdauer im Vordergrund der Überlegungen. Je 
nach Gebäudeklasse sind unterschiedliche Feuerwiderstandsdauern der Bauteile 
und der Brandwände (und deren Ableger) zugelassen. Bei einer späten Brandentde-
ckung, also langer Vorbrennzeit, und vor allem, wenn die ersteintreffenden Einsatz-
kräfte umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung durchführen müssen, bevor 
sie die Brandbekämpfung einleiten können, könnte die Wirksamkeit der Brandwand 
sowie ihres Anschlusses an das Dach jede Wirksamkeit verloren haben. 
So ist die Wirksamkeit der Brandwand-Dachanschlüsse im hier genannten Fall für 
den gesamten Einsatzerfolg von großer Bedeutung. 

                                            

4 Über Dach geführte Brandwand, beiderseits auskragende feuerbeständige Platte und Führung bis 
unter die Dachhaut. 
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2.0 Hauptteil 

2.1 Dachanschlüsse 

Der Begriff Wirksamkeit ist an die Erreichung eines bestimmten Zieles geknüpft. Die 
Güte dieser Zielerreichung ist dabei die Effektivität. In diesem Kapitel ist unter Wirk-
samkeit nur die Verhinderung des Feuerüberschlages durch den Brandwand-
Dachanschluss beschrieben. Er ist dann wirksam, wenn der Feuerüberschlag von 
der einen Seite des Brandabschnittes auf die andere Seite auch über Dach über ei-
nen definierten Zeitraum verhindert wird. Dabei gibt es in der Effektivität keine Abstu-
fungen. Es gilt das Prinzip Null oder Eins. Grundsätzlich gilt die berechtigte Annah-
me, dass die unter den bestehenden gesetzlichen Regelungen angewandten 
Dachanschlüsse (§ 30 MBO Abs. 5), in der jeweiligen Gebäudeklasse und bei korrek-
ter Bauweise, einwandfrei funktionieren. Ebenso haben sich diese Dachanschlüsse 
mittlerweile bewährt in dem sie den Feuerüberschlag nachweislich verhindert und die 
Einsatztaktik der Feuerwehr unterstützt haben [4]. Die feuerschutztechnische Wirk-
samkeit einer Wand wird durch die in der DIN 4102 beschriebenen Prüfverfahren 
belegt. Sie beziehen sich allerdings nicht auf deren Dachanschlüsse.  

Eine Kombinationsprüfung aus Wand und Dachanschluss gibt es derzeit nicht! 
[13] [14] [15]  

2.2 Über Dach geführte Brandwand 

Die über Dach geführte Brandwand ist die Bauart, die am längsten per „Bauordnung“ 
in dieser Form als Dachanschluss5 verwendet 
wird. Die Preußische Einheitsbauverordnung 
von 1919 (EBO) sah schon das Maß „30 cm 
über Dach“ vor [4]. Dieses Maß ist heute noch in 
der MBO vorhanden und wird nur durch die 
Musterindustriebaurichtlinie mit 50 cm übertrof-
fen. Aber es gab in den Augen der Gesetzge-
bung der Vergangenheit schon Anlass das Maß 
von 30 cm festzulegen, denn in der Bau-Polizei-
Ordnung für Berlin war einst gefordert, dass „ei-
ne massive Brandmauer […] 20 cm über Dach 
geführt werden [muss]“ [9]. 

 

 

 

                                            

5 Die Art der Brandwand ist von der Gebäudeklasse abhängig. Außerdem sind die in Abbildung 1, 
Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellten beispielhafte Prinzipskizzen. 

Abbildung 1:  
Zweischalige Brandwand [10]  
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Abbildung 2:  
Isothermenverlauf 
[16] 

2.2.1 Wirksamkeit 

Schon die Tatsache, dass diese Art des Brandwand-
Dachanschlusses nunmehr seit mindestens über 100 Jahren in 
den Bauordnungen gefordert wird, lässt den Schluss zu, dass 
sich die Wirksamkeit bewährt hat. Das Abschottungsprinzip der 
über Dach geführten Brandwand wirkt, in dem die Wärmeleitung 
und Wärmeströmung unterbunden wird. Ein offener Dachbrand, 
unmittelbar neben der Brandwand, führt allerdings auch zu Effek-
ten der Wärmestrahlung. Am oberen Ende der Brandwand, also 
30 cm (+Brandwandstärke) über der noch unbetroffene Dach-
haut, beginnt die Wärmestrahlung der Brandseite auf den Nach-
barbrandabschnitt einzuwirken. Dabei wirken sich die Verdün-

nungseffekte in der Flammenzone positiv aus. Denn je länger und höher die Flam-
menzone, desto geringer ist die Temperatur der Flammenzone und folglich der Strah-
lenintensität (siehe Abbildung 2). Für das hier beschriebene Schadensbild existieren 
keine wissenschaftlich belegbaren Realbrandversuche. Dem Szenario am ähnlichs-
ten sind die Lehrter Brandversuche6. In diesen wissenschaftlichen Brandversuchen 
wurde unter anderem der vertikale Feuerüberschlag von übereinanderliegenden Nut-
zungseinheiten untersucht. In den Versuchsanordnungen wurde der Vollbrand einer 
Wohnung mit Flammenausschlag aus dem Fenster herbeigeführt. Durch wohl über-
legt angeordnete Messinstrumente, wurde die Temperaturentwicklung an den Fens-
tern der Brandwohnung und der Wohnung darüber gemessen. Dadurch konnte unter 
anderem die Temperaturentwicklung in der Flammenzone und den darüber liegen-
den Messstellen aufgezeichnet werden [16]. Überträgt man diese Erkenntnisse auf 
das Schadensbild „Dachdurchbrand“ neben einer über Dach geführten Brandwand, 
dann ist festzustellen, dass auch die Wärmestrahlung bei zugelassener Brandlast, 
normalen Windverhältnissen (d.h. die Flammen werden durch den Wind nicht auf die 
andere Seite des Brandabschnittes gedrückt) und harter Bedachung keinen schädli-
chen Einfluss auf die Dachseite des noch unbetroffenen Brandabschnittes haben 
wird. 

2.2.2 Vor- und Nachteile 

Für die Feuerwehr liegt der Vorteil der über Dach geführten Brandwand in ihrer ho-
hen Sicherheit. Denn die Wärmeübertragungseffekte werden bei der über Dach Füh-
rung nahezu vollständig abgeschaltet. Über Dach geführte Brandwände sind von 
Feuerwehreinsatzkräften auch ohne die Einsichtnahme von Feuerwehrplänen (wenn 
überhaupt vorhanden) von außen erkennbar. Außerdem bieten sie Deckung und Halt 
beim Vortragen eines Löschangriffes vom Dach des Nachbarbrandabschnittes aus. 
Nachteile sind überwiegend auf der bauphysikalischen Seite zu sehen. Über Dach 
geführte Brandwände bilden bei schlechter Ausführung schnell Wärmebrücken und 
sind auch abdichtungstechnisch schwieriger zu lösen (Tauwasserausfall / Feuchte-
schäden). 
                                            

6 Das gilt auch für die beiderseits auskragende feuerbeständige Platte. 
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2.2.3 Anwendungen 

Für Gebäude der GK 5 wird dieser Dachanschluss mit voller Brandwandqualität 
(auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen) verwendet. Oder er tritt in Kombination mit Wänden an-
stelle von Brandwänden in der GK 4 auf. Auch hier muss die Brandwand unter zu-
sätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend sein [1]. Bei Anbauten 
bietet sich meist nur die über Dach Führung der Brandwand an. Aufgrund der Dach-
höhe der Gebäude der GK 4 + 5 ist das hohe Schutzniveau, das die über Dach ge-
führte Brandwand bietet, aus Sicht der Feuerwehr die wünschenswerte Form des 
Brandwand-Dachanschlusses. Eine Verteidigung des noch unbetroffenen Brandab-
schnittes vom Dach aus und/oder unter Zuhilfenahme von Hubrettungsgeräten ist 
(bei ausreichender Absturzsicherung) [17], wenn über das Dach vorgegangen wird) 
hinter dem Überstand einer über Dach geführten Brandwand gut durchführbar. Tat-
sächlich werden gerade bei Brandabschnitten mit großen Brandlasten, wie sie im 
Industriebau zu finden sind, ausschließlich über Dach geführte Brandwände gefordert 
(siehe oben). Hier ist ein Dachüberstand von 50 cm gefordert [7].  

2.2.4 Anwendungsgrenzen 

Zur Erfüllung der Schutzziele gemäß § 14 MBO ist die über Dach geführte Brand-
wand das wirksamste Bauteil. Das sichere Unterbinden der gängigen Wärmeübertra-
gungseffekte hat sich bei diesem Dachanschluss über Jahre bewährt. Somit beste-
hen den baulichen Brandschutz betreffend keine wirklichen Anwendungsgrenzen. 
Für die Errichter*innen und Betreiber*innen*innen von Gebäuden können der Denk-
malschutz, das Vermeiden von Wärmebrücken oder die Anordnung von Dachaufbau-
ten, wie Photovoltaikanlagen, Atriumlichteinlässe oder Dachbegrünung eine Anwen-
dungsgrenze aus bauplanerischer Sicht sein. 

2.3 Beiderseits auskragende feuerbeständige Platte 

Die umgangssprachlich genannte „Kragplat-
te“ wird seit 1960 in MBO und der BauO 
NRW erwähnt. [18] Ebenso wird das Verbot 
brennbare Teile des Daches über die Krag-
platte hinwegzuführen zitiert. Eine weitere 
Variante der Kragplatte wurde bis 1984 in 
NRW gestattet. Diese war bis zu 2 m breit 
und für Gebäude mit „größerer Brandgefahr“ 
vorgesehen [4]. 

2.3.1 Wirksamkeit  

Wirkprinzip ist auch hier der Abstand. Bei einem Dachflächen- oder Dachdurchbrand, 
der unmittelbar neben der Kragplatte verläuft, beträgt die Entfernung zur nächsten 
Dachhautzone mindestens 1 m. Auch hier führen die oben beschriebenen Verdün-
nungseffekte in der Flammenzone dazu, dass die Strahlungsintensität von der 
Flammenspitze bis zur Dachhaut des Nachbarbrandabschnittes soweit herabgesetzt 
ist, dass kein Brandüberschlag erfolgt. Zumindest wenn die Windverhältnisse und 

Abbildung 3:  
Feuerbeständige Kragplatte [10] 
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Brandlasten auf der Brandseite keine weitere Wärmeübertragung ermöglicht. In der 
Literatur wird die Ausführung als Kragplatte als Kompromiss bezeichnet, der den Ge-
staltungswünschen von Erbauer*innen und Entwurfsverfasser*innen entgegenkom-
men soll [19]. 

2.3.2 Vor- und Nachteile 

Aufgrund der beiderseitigen Auskragung kann sie nur als Brandwand-Dachanschluss 
von inneren Brandwänden eingesetzt werden [1]. Über einer Gebäudeabschluss-
wand käme es zu nachbarschaftsrechtlichen Problemen. Dachaufbauten können bei 
dieser Variante gut eingesetzt werden, solange es sich nicht um brennbare Teile 
handelt. Zudem bietet sie Vorteile für Planer, denn die Kragplatte beeinflusst das op-
tische Bild des Daches nicht. 

2.3.3 Anwendung 

Wie die über Dach geführte Brandwand, wird auch dieser Brandwandanschluss über 
Wänden mit voller Brandwandqualität und über Wänden anstelle von Brandwänden 
(in der GK 4 + 5) zugelassen. Die Kragplatte muss, ihrer Beschreibung gemäß, bei-
derseits auskragen. So kann sie also nur über einer inneren Brandwand eingeplant 
werden. Abgesehen von der einseitigen Länge von 50 cm kann die Kragplatte als 
„umgeklappte Brandwand über Dach“ bezeichnet werden. Gemäß der heutigen MBO 
ist die feuerbeständige Platte beiderseits der Brandwand 0,5 m auszukragen. Der § 
30 der BauO NRW bezieht sich gemäß seiner Überschrift auf die Brandwand und 
nicht etwa auf das Dach, welches im § 35 BauO NRW geregelt wird. Daher ist die 
beidseitige Auskragung in der Feuerwiderstandsklasse F90 vom Grundsatz her eine 
Ausführungsalternative der zentralen Brandwand und somit nicht eine Ertüchtigung 
des Daches gegen eine Brandweiterleitung [20].  

2.3.4 Anwendungsgrenzen 

Aufgrund der klaren Definition im § 30 MBO Abs. 5 „[…] beiderseits 0,5 m auskra-
genden feuerbeständigen Platte […]“ darf dieser Brandwand-Dachanschluss nicht 
über einer Gebäudeabschlusswand eingesetzt werden. Die grundsätzliche Überle-
gung in diesem Fall anstelle von 0,5 m beiderseits, die Kragplatte 1 m in Richtung 
des eigenen Brandabschnittes laufen zu lassen, scheidet aufgrund der baurechtli-
chen Vorschiften aus, mitunter treten statische Probleme auf. Auch die Bekleidung 
von Sparrenkonstruktionen vom Rauminneren aus scheitert an der statischen Kopp-
lung zwischen Dachtragwerk und der Brandschutzbekleidung. Errichter*innen und 
Betreiber*innen haben das konstruktive Problem des Anschlusses zwischen der 
„normalen Bedachung“ und der feuerbeständigen Platte sauber zu lösen und auszu-
führen. Die Vermeidung von Wärmebrücken oder die Beachtung des Denkmalschut-
zes können auch hier als Anwendungsgrenze beschrieben werden. 

2.4 Führung bis unter die Dachhaut 

Auch dieser Dachanschluss wird schon seit 1962 in der MBO und einigen LBO auf-
geführt [18]. Die beispielhafte Konstruktion aus Abbildung 4 ist im Prinzip „nur“ der 
Brandwandkopf, der den Anschluss an die Dachhaut bildet. Die mehrteilige Verbin-
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Abbildung 4:  
Führung bis unter die Dachhaut [10] 

dung aus Unterdeckbahn, in Blechspangen 
gesetzte Dachlatten, Dämmmaterial und die in 
Mörtel gesetzten Dachziegel bilden die Ge-
samtkonstruktion dieses Brandwandkopfes. 
Dabei ist auch die Lage der Dämmung auf, 
unter oder zwischen den Sparren zu beach-
ten, denn in jedem Fall muss die Hohlraum-
bildung verhindert werden [10]. Die Art der 
Sparrenführung oder die Lage der Brandwand 

zur Traufkante ist ebenfalls für den Aufbau des 
Brandwandkopfes entscheidend. 

2.4.1 Wirksamkeit  

Das Abschottungsprinzip bei diesem Brandwand-Dachanschluss ist stark ge-
schwächt. Grundsätzlich sind die Wärmeübertragungsmöglichkeiten gehemmt. Den-
noch ist die oben beschriebene mehrteilige Verbindung immer nur so widerstandfä-
hig, wie das schwächste Glied dieser Kette. Die Verbindung von Mörtel und Dachzie-
gel kann hier noch als die stabilste Variante bezeichnet werden, denn hier verlaufen 
keine brennbaren Baustoffe. Aber genau diese Stelle des Brandwanddachanschlus-
ses muss die gesamte Wärmeeinwirkung abhalten. 

2.4.2 Vor- und Nachteile 

Die im Mörtelbett verlaufenden Blechspangen dehnen sich als Metallteile bei Wär-
mebelastung aus und die in ihrem Inneren geführten Dachlatten aus Holz vergrößern 
die Brandbelastung zusätzlich. Die Ausdehnung der Blechspangen kann zu Schub-
kräften führen, die die Verbindung von Mörtel und Dachziegel schwächen. Dieser 
Effekt ist allerdings nicht durch Brandversuche belegt und kann durch die korrekte 
Errichtung in Form einer Trennung der Blechspange (Abbildung 4) unterbunden wer-
den. Auch ohne den Einsatz von Blechspangen ist die gesamte Unterkonstruktion 
der Mörtelschicht entscheidend. Denn wo die Blechspangen unter Umständen 
Schubkräfte entwickeln, kann eine Unterkonstruktion aus Holz durch Abbrand bis zur 
Mörtelschicht die Standsicherheit dieser Brandwandverlängerung gefährden. Diese 
Ausführung weist auch bautechnische Nachteile auf, die zwar der Energieeinspar-
verordnung sowie der Musterbauordnung genügen, in der Praxis aber einen Feuer-
überschlag nicht verhindern [21]. Als Grund werden in der Literatur die mit Mineral-
wolle gestopften Hohlräume benannt, die gemäß der Definition § 30 MBO Abs. 5, 
Satz 3 „[…]  vollständig mit nicht brennbaren Baustoffen auszufüllen sind.“ Allerdings 
entspannt sich Mineralwolle über die Jahre und es entstehen Hohlräume, die die 
Wärmeübertragung, also die Ausbreitung von Feuer und Rauch auf den Nachbar-
brandabschnitt, ermöglichen. Die Unterdeckbahn soll als brandlastarm gefertigtes 
Bauprodukt der Baustoffklasse B1, keinen nennenswerten Beitrag zum Brand leisten. 
Die korrekte Ausführung der Gesamtkonstruktion dieses Brandwand-
Dachanschlusses ist für die Wirksamkeit im Brandfall entscheidend.  Bei einem 
Dachstuhlbrand muss die Dachhaut in unmittelbarer Nähe zur Brandwand durch 
Feuerwehreinsatzkräfte geöffnet werden [10]. Denn von außen ist nicht unbedingt 
erkennbar, wo die Brandwand unter der Dachhaut verläuft und zum anderen ist der 
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Durchbrand oder zumindest die Zerstörung des Brandwandkopfes unbedingt zu er-
kunden. Die Einsatzleitung der Feuerwehr kann eine derartige Einsatzstelle nicht oh-
ne Gewissheit über eine mögliche Ausbreitung von Feuer und Rauch auf die Nach-
barabschnitte, in Form von Glutnestern, welche unterhalb der Dachhaut unentdeckt 
bleiben können, freigeben. Doch gibt es einen Grund, warum diese vermeintlich 
schwächere Bauart durch die Gesetzgebung zugelassen wurde. Hier kommt die Fra-
ge der Perspektive ins Spiel. Denn bei der Entstehung von Gesetzen sind viele Aus-
schüsse und Interessengruppen beteiligt. Bauen soll sicher sein. Bauvorhaben sollen 
aber auch schnell vollzogen werden und Wohnraum soll den Umständen entspre-
chend günstig sein. So sind die Kosten für die Errichtung von Brandschutzmaßnah-
men und deren Instandhaltungskosten zu berücksichtigen. Die geschlossene Dach-
eindichtung, mit z. B. Ziegeln, ist vergleichsweise kostengünstig und wartungsfreund-
lich. 

2.4.3 Anwendung 

Für die Gebäudeklasse 1 – 3 ist die Führung der Brandwand bis unter die Dachhaut 
zulässig [1]. Aus Sicht der Feuerwehr stellt diese Bauart eine Reduzierung des 
Schutzzielniveaus dar. Sie soll und darf in diesen GK eingesetzt werden, damit alle 
Akteure im Gesetzgebungsverfahren Gehör finden. Aus Sicht der Legislative ist die 
bis unter die Dachhaut geführte Brandwand eine Minimalausführung, die der Schutz-
zielerreichung nicht entgegensteht und das Bauen wirtschaftlicher gestalten soll. Die 
Gesetzgebung geht davon aus, dass bei einem Vollbrand eines Gebäudes bzw. ei-
nes GK 1 – 3 Brandabschnittes, die Wurfweite und vor allem Wurfhöhe der Strahlroh-
re der Feuerwehr ausreicht, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch auf den 
Nachbarbrandabschnitt / das Nachbargebäude auch mit einem Löschangriff von der 
Geländeoberfläche aus oder gar mit Hilfe von tragbaren Leitern durchzuführen ist [9]. 
Dieser Brandwand-Dachanschluss ist auch in der GK 4 + 5 zulässig. Und zwar über 
den Treppenraumwänden, der GK 5 in Form Bauart einer Brandwand, und in der GK 
4 als Wand anstelle einer Brandwand. 

2.4.4 Anwendungsgrenzen 

Als Anwendungsgrenze wird hier die Gefährdung des 
Schutzzieles 4 verstanden. Denn unter wirksamen 
Löscharbeiten versteht die Fachkommission Baurecht 
zwar das Halten des Nachbarbrandabschnittes (unter 
in Kauf genommener Aufgabe des betroffenen Brand-
abschnittes). Die Feuerwehr versteht darunter unter 
heutigen Aspekten allerdings den sparsamen Einsatz 
von Löschwasser. Ein Löschangriff von außen kann 
durch die Einsatzkräfte nur unter Vernachlässigung 
des Wasserschadens durchgeführt werden. Und Was-
serschäden wirken sich bekanntlich auch brandab-
schnittsübergreifend aus [22]. Auf der Seite der Errich-

ter*innen sind ebenfalls Anwendungsgrenzen erkennbar. Die Treppenraumwände 
der GK 4 + 5 dürfen, wie oben erwähnt, ebenfalls bis unter die Dachhaut geführt 
werden. Die effektive Verteidigung dieses Dachbereiches ist mit der normalen Wurf-

Abbildung 5: Dieses Bild hängt in 
der Kantine der Landesfeuer-
wehrschule Bruchsal aus. Es 
zeigt die waghalsige Brandbe-
kämpfung von einem Satteldach 
aus und hat ironischen Charakter. 
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höhe von Strahlrohren der Feuerwehr von der Geländeoberfläche aus nicht möglich, 
wenn dies auch ein recht fiktiver Fall ist. In Bezug auf die derzeitige Novellierung der 
Bauordnung in Nordrhein-Westfalen erscheint diese Problematik realer. Hier sollen 
zukünftig bei der Aufstockung von Gebäuden mit Wohnungen, die vor dem 
01.01.2019 zulässigerweise errichtet wurden und […] dadurch zu einem Gebäude 
der GK 4 werden, Brandwände bis unter die Dachhaut geführt werden dürfen [2]. 
Wenn sich durch diesen Umbau die Kubatur des Gebäudes nicht ändert, besteht kein 
Nachteil zum Bestandsbau. Aber wenn schon das Verteidigen der Brandwand in der 
GK 3 eine Art Widerspruch zum Grundsatzpapier der Projektgruppe Brandschutz [23] 
darstellt, so wäre ein noch höher liegender Brandwand-Dachanschluss erst recht ein 
Eingriff in die Aufgaben, in diesem Fall die Einsatztaktik, der Feuerwehr. Ein Lösch-
angriff mit Hilfe von tragbaren Leitern7 ist nur unter hoher Eigengefährdung der Ein-
satzkräfte möglich. Auf Schrägdächern sind meist keine geeigneten Standplätze für 
den Strahlrohrführer zu finden. Auch Sekuranten8 oder andere geeignete Anschlag-
punkte fehlen hier. Bei mit tragbaren Leitern erreichbaren Flachdächern wäre ein 
Löschangriff vom Nachbardach zumindest vorstellbar. An dieser Stelle kommt die 
Schnittmenge aus Einsatztaktik und Schutzzielerfüllung zum Tragen. Was die 
Schutzzielerfüllung für das Bauordnungsrecht ist, ist die Gefahrenmatrix für die 
Einsatztaktik. Sie wurde 1998 durch die Veröffentlichung in einem Lehrbuch 
eingeführt und wird seitdem in der Taktikausbildung eingesetzt. [24] [25] Im Anhang 
A wird die Schnittmenge beider Normen dargestellt. Einsturz, Atemgifte und 
Ausbreitung, müssen durch die Maßnahmen der Gefahrenvorbeugung und der 
Gefahrenabwehr gleichermaßen gut beherrschbar bleiben9. Für die Gefahrenabwehr 
stellt die über Dach geführte Brandwand das Otpimum dar. Denn hier bleibt das 
Baurecht hinter den Möglichkeiten zurück, weil die vollständige Entkopplung der 
Wäremübertragung nicht gegeben ist, und der Zeitvorteil der Feuerwiderstandsdauer 
einer über Dachgeführten Brandwand zu früh aufgegeben werden muss.  

2.5 Sonstige Vor- und Nachteile 

Vor- und Nachteile können auch aus Sicht der Errichter*innen beschrieben werden. 
Denn wo die Bauweise, wie in Abbildung 4, die schwächere Form des Brandwand-
Dachanschlusses aus Sicht der Feuerwehr darstellt, sehen die Errichter*innen tech-
nische Notwendigkeiten in dieser Bauweise. Neben dem Brandschutz müssen auch 
Gebäudeschäden, die durch den normalen Betrieb eines Gebäudes entstehen kön-

                                            

7 Vorausgesetzt an geeigneter Stelle ist eine Aufstellfläche für tragbare Leitern zu finden, denn diese 
Aufstellflächen sind ausschließlich für die Rettungsfenster des zweiten Rettungsweges vorgesehen. 
Zusätzlich muss die tragbare Leiter entsprechend lang sein. Auch in der GK 1 – 3 kann die Höhe der 
Traufkante über Einsatzlänge einer Steckleiter liegen. Noch halten die Feuerwehren dreiteilige Schieb-
leitern vor. Langfristig muss das allerdings nicht der Fall bleiben. 

8 Auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelten die Regeln der Absturzsicherung. 

9 Die übrigen Gefahren eines Brandeinsatzes, wie Angstreaktion, Elektrizität, Erkrankung/Verletzung 
oder Explosion (Rauchgasdurchzündung, Druckbehälterzerknall usw.) werden hier nicht als Schnitt-
menge der Gefahrenabwehr und -vorbeugung betrachtet. 



17  

nen, verhindert werden. Dies kann zum Beispiel die Durchbrechung der Wärmebrü-
cke im Dachanschlussbereich sein, was durch den Einsatz von Dämmmaterial (nicht 
brennbar, mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C) und den Unterdeckbahnen erreicht 
wird. Zudem können Baufehler gerade im Dachbereich verheerende Folgen haben. 
Der Verbau der Dämmung zur Einhaltung der Energiesparverordnung oder der Aus-
bau von Dachräumen sowie die Reparatur von Dacheindeckungen sind nur wenige 
Beispiele. Eine zusätzliche Herausforderung ist der Denkmalschutz, der im Rahmen 
der städtebaulichen Nachverdichtung häufig zu beachten ist [13].  

 

Tabelle 2: Vor- und Nachteile der Brandwand-Dachanschlüsse 

2.6  Kompensationsmaßnahmen 

In der hiesigen Thematik sind mit den abzuleitenden Kompensationsmaßnahmen 
geeignete Maßnahmen und Vorgehensweisen beschrieben, die die Schutzzielerfül-
lung in der Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr ermöglichen. Unabhängig 
vom Dachanschluss sind allgemeine Kompensationsmaßnahmen in Tabelle 3 aufge-
führt. 

In Deutschland wird keine von der Gesetzgebung geforderte Statistik über Brander-
eignisse geführt. Aber durch die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerweh-
ren wird ein „Evaluierungsbogen zu Maßnahmen des Vorbeugenden Gefahrenschut-
zes“ (Einsatzstellenbegehung) empfohlen [26]. Dieser Evaluierungsbogen wird nur 
von wenigen Feuerwehren verwendet und nicht durch Behörden abgefragt. Beson-
ders die Berufsfeuerwehr München erstellt mit Hilfe dieses Bogens eine Datenlage 
über bemerkenswerte Brandereignisse [27]. Eine amtliche Datenlage würde die Qua-
lität der Brandwand-Dachanschlüsse in Verbindung mit der jeweils verbauten Anzahl 
und der Verrechnung mit den bemerkenswerten Brandereignissen (hier: Feuerüber-
schlag über die Brandwand) deutschlandweit auswertbar machen. Die daraus ge-
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wonnenen Daten können hilfreich sein, um zielgenaue Kompensationsmaßnahmen 
abzuleiten. 

Tabelle 3: allgemeine Kompensationsmaßnahmen 

2.6.1 Über Dach geführte Brandwand 

Zur Verhinderung der Brandausbreitung über den Brandwand-Dachanschluss sind 
bautechnische Maßnahmen auf und unter der Bedachung denkbar. Allerdings sind 
hier auch wirtschaftliche Aspekte zu betrachten. Was die oben beschriebene Aufsto-
ckung der GK 3 zur GK 4 betrifft, so ist die Errichtung einer über Dach geführten 
Brandwand im Rahmen einer Baumaßnahme ggf. zumutbar und nicht zwingend mit 
höheren Kosten verbunden. Wird die Brandwand bereits über Dach geführt, so kann 
bei Vorhandensein von weicher Bedachung auch die Erhöhung der Brandwand emp-
fohlen werden [29].  

2.6.2 Beiderseits auskragende feuerbeständige Platte 

Der Einsatz von Kragplatten über den Treppenraumwänden der GK 4 + 5 kann den 
Erhalt der Dachkonstruktion über dem Treppenraum allerdings sichern und würde die 
dort bis unter die Dachhaut geführte Brandwand substituieren. Die Substitution der 
Kragplatte allerdings ist schwierig. § 30 MBO Abs. 5 beschreibt ausdrücklich, „[…] 
oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestän-
dige Platte“. Wird nun alternativ eine vergleichbare Konstruktion mit Brandschutzplat-
ten und Ausfachung gewählt, wird lediglich die Platte substituiert, nicht jedoch die 
Grundkonstruktion geändert. Das heißt, dass es einer beiderseits 0,50 m auskragen-
den Konstruktion bedarf. Die kritische Befestigung von Teilen der Konstruktion mit 
Winkeleisen an der Brandwand, wird hierbei nicht näher betrachtet [20]. 

 

Maßnahme Anmerkung 

Bekiesung bei Flachdächern  

 

Die Wärmestrahlung kann abgeschirmt werden. Allerdings muss 
die Dicke der Kiesschicht mindestens 5cm betragen, was wiede-
rum Einfluss auf die Statik des Gebäudes hat [28]. 

Abstände von Dachöffnungen Abstände von Dachöffnungen zum nächsten Brandabschnitt kön-
nen erhöht werden (Abstandsprinzip). 

Einbau von Löschanlagen Sehr kostenintensiv und eher im Industriebau, aber kaum im Woh-
nungsbau denkbar. 

Brandabschnittsgröße 

 

Die Größe der Brandabschnitte kann so gewählt werden, dass 
viele kleine Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte 
entstehen. In Verbindung mit einem über Dach geführtem Brand-
wand-Dachanschluss erhöhen sich die taktischen Chancen der 
Feuerwehr die übrigen Brandabschnitte zu halten. 

Steigleitungen Ermöglichung von Löschmaßnahmen im Bereich des Brandwand-
Dachanschlusses. 

Aufstellplätze für Hubrettungsgeräte Ermöglichung der Menschenrettung und von Löschmaßnahmen. 
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2.6.3 Führung bis unter die Dachhaut 

Die Nachteile dieses Brandwand-Dachanschlusses sind überwiegend durch die Stär-
kung der Schutzziele 3 und 4 kompensierbar. D.h. Menschenrettung und Brandbe-
kämpfung müssen durch die Feuerwehr mit dem für Wohngebäude üblichen Kräf-
teansatz unter Berücksichtigung der Feuerwiderstandsdauer von maximal 30 Minu-
ten durchgeführt werden. Dabei spielen die Brandentwicklung bei Eintreffen der Feu-
erwehr und die Anzahl der zu rettenden Menschen eine große Rolle. Durch die An-
hebung der GK können Aufstellflächen für Hubrettungsgeräte nötig werden, wenn 
sich die Kubatur ändert.  

Auch vernetzte und hausinterne Alarmierungseinrichtungen sind vorstellbar, um den 
Bewohnern eine frühzeitige Selbstrettung zu ermöglichen. An diese Alarmierungsein-
richtungen sollten dann höhere Ansprüche, als an die in § 47 der BauO NRW gefor-
derten Rauchwarnmelder haben. Da diese Alarmierungseinrichtung eine Art Bauteil-
kompensation darstellt, muss der Funktionserhalt nach DIN 14675 und VDE 0833 
gesichert werden. [2] [20] [30] [31] 

Die Betrachtung der bautechnischen Kompensation bezieht sich auf die korrekte 
Ausführung dieses Brandwand-Dachanschlusses. Die oben erwähnten Hohlräume 
müssen sachgerecht gefüllt werden, damit eine nichtbrennbare Entkopplung herge-
stellt wird [13]. Es soll aber auch das Augenmerk auf das Schutzziel 1 gerichtet wer-
den. Denn ein mit Lagergut vollgestelltes Dachgeschoss eines Gebäudes der GK 3 
verfügt über eine bis unter die Dachhaut geführte Brandwand, wie das zum Wohn-
raum ertüchtigte bewohnte Dachgeschoss der GK 4 [2]. Nur mit dem Unterschied, 
dass der „GK 3-Lagerspeicher“ schon heute Alltag10 ist und durch eine späte Bran-
dentdeckung und die Brandlast erheblich höhere Gefahren für die Nachbarbrandab-
schnitte darstellen kann.  

  

                                            

10 Besonders in älteren Bestandsbauten, denn Wohnungen in Dachgeschossen, waren zur Kriegszeit 
unerwünscht. Deshalb wurde der Dachraum eher zur Lagerung genutzt und entsprechend ausgestal-
tet. 
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3.0 Fazit 

Die Beachtung der Grundrechte ist die höchste staatliche Aufgabe. Der Staat muss 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit seiner Bürger schützen. Auf diese Basis 
stützen sich viele rechtliche Regelungen der Gefahrenabwehr und –vorbeugung.  

Im Gesetzgebungsverfahren kommt es zu gesellschaftlich notwendigen Kompromis-
sen, die in der hiesigen Thematik allerdings nicht die Grundprinzipien der Schutzziel-
definition nach MBO und auch nicht die Grundprinzipien der Feuerwehreinsatztaktik 
herabsetzen dürfen.  

Diese Grundprinzipien verzahnen sich im Gefahrenfall. So stellt beispielsweise der 
Dachgeschossbrand mit paralleler Menschenrettung die Feuerwehr vor große Her-
ausforderungen. Der Einsatzleitung bleibt keine Wahl. Sie muss die Brandbekämp-
fung und die eventuell drohende Ausbreitung von Feuer und Rauch auf den Nach-
barbrandabschnitt als zweite Priorität behandeln. 

Wenn die Kombination aus Brandwand und Dachanschluss die geforderte Feuerwi-
derstandsdauer erbringt, so sind die Schutzziele des vorbeugenden Brandschutzes 
und die taktischen Ziele der operativen Gefahrenabwehr vereinigt (Abbildung 6).  

So gilt aus Sicht der Feuerwehr das Maximalprinzip, dass der Feuerüberschlag so 
lange wie möglich verhindert werden muss. Aus Sicht der Erbauer*innen und Mie-
ter*innen gilt das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Knappe Personalressourcen und die 
zeitkritische Tätigkeit der Feuerwehr stehen der Wohnraumknappheit und den Bau-
kosten gegenüber. 

Da die über Dach geführte Brandwand die meisten Wärmeübertragungswege aus-
schaltet ist sie für die Feuerwehr die geeignetste Form des Brandwand-
Dachanschlusses. Würde sie stets anstelle der anderen beiden Formen verwendet, 
bzw. diese Formen ersetzen, wäre die Gefahr der Brandausbreitung auf den Nach-
barbrandabschnitt über diesen Dachanschluss deutlich minimiert. Für den Neubau 
bzw. den massiven Umbau von Gebäuden ist die über Dach geführte Brandwand 
auch wirtschaftlich vertretbar.  

In NRW steigt die Einsatzbelastung der Feuerwehren von Jahr zu Jahr an [32]. Bei 
allen Feuerwehreinsätzen zielen die Maßnahmen der Einsatzkräfte auf die Erfüllung 
der staatlichen Aufgabe, das Recht auf körperliche Unversehrtheit durchzusetzen, ab 
[33]. Diese Maßnahmen können durch die Verwendung der über Dach geführten 
Brandwand konsequent forciert werden und stellen dann die Vereinigung der Schutz-
zielerfüllung und Feuerwehreinsatztaktik dar. 
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 Anhang A 

 

Abbildung 6: Schnittmenge der Gefahrenmatrix und den Schutzzielen § 14 MBO (Autor) 
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Anhang B 

  

 Brennbarkeit Anforderungsniveau 

A 1 nichtbrennbar Kein Beitrag zum Brand. 

A 2 nichtbrennbar (mit brennbaren 

Bestandteilen) 

Vernachlässigbarer Beitrag zum Brand. 

B 1 schwerentflammbar Sehr geringer Beitrag zum Brand. 

B 2 normalentflammbar Hinnehmbarer Beitrag zum Brand. 

B 3 leichtentflammbar Keine Anforderungen- für Bauteile nicht zugelassen. 

 

 

 

 
Tabelle 5: Klassifizierung des Brandverhaltens auf Europäischer Ebene [34] 

 

 Brennbarkeit Anforderungsniveau 

A 1 nichtbrennbar Kein Beitrag zum Brand. 

A 2 nichtbrennbar Vernachlässigbarer Beitrag zum Brand. 

B  schwerentflammbar Sehr geringer Beitrag zum Brand. 

C schwerentflammbar Geringer Beitrag zum Brand. 

D normalentflammbar Hinnehmbarer Beitrag zum Brand. 

E normalentflammbar Hinnehmbares Brandverhalten. 

F leichtentflammbar Keine Anforderungen- für Bauteile nicht zugelassen. 

Tabelle 4: Baustoffklassen nach DIN 4102-1 [14] 
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